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Art. 1a Oö. L-VG
 Oö. L-VG - Oö. Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.05.2019

Das Land Oberösterreich bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und

bundesstaatlichen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verp0ichtet ist, die Eigenständigkeit der

Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Oberösterreich sieht seine Stellung in

diesem Europa als eigenständige, zukunftsorientierte und selbstbewusste Region und wirkt an der Weiterentwicklung

eines solchen geeinten Europas mit.

 

(Anm: LGBl. Nr. 6/2001)

In Kraft seit 01.03.2001 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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